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werden müssen , kein Gehör sinken sollten / in

höchstem Aufträge hiemit angewiesen , sich

zunächst nicht an das Landgericht , sondern an

die Herzogliche Cammer Zu wenden , welche,

wenn sie es nicht vorzieht , die Pfändung an

den , von einem Dritten in Anspruch genomme¬

nen , Sachen aufzugeben , die Sache zur Ent¬

scheidung über den Grund des Zntervcntions-

anspruchs , . welchen auch der Gepfändete be¬

streiten kann , den Civilgerichten überlassen
wird.

20 ) Consistorial - Bekanntmachung

vom 6 . Iuli  xubl . 14 . Juli  182Z.

Das Consistorium findet sich veranlaßt,

die schon bestehenden Vorschriften:

1) daß die Prediger die Falle unehelicher

Geburten dem Amte anzeigen sollen , da¬

mit solche Unzuchtsfälle nach Art . 429.

des Strafgesetzbuchs respectivc polizey-

lich oder als Vergehen gestraft werden,
und

2 ) daß Gefallenen nicht erlaubt seyn soll,

mit einem Kranze zur Copulation zu

kommen,

Mgorisation
der schon beste¬
henden Vor¬
schriften , in An¬
sehung der , von
den Predigern
bei den Remtern
zu machenden,
Anzeigen der
unehelichen Ge¬
burten rc.

hierdurch zu vigorisiren und zu deren Beach¬

tung die Bekommenden aufzufordern.
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